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Professur für lntellectual Property an der 
Johannes Kepler Universität Linz 

Mag. Dr. Philipp Homar wurde 
mit März 2021 zum Universitäts 
professor für lntellectual Pro 
perty (§ 98 UG) an die Johannes 
Kepler Universität Linz berufen. 
Dr. Homar ist den Lesern von 
Medien und Recht und MR-lnt 

als wissenschaftlicher Autor zum Immaterialgü 
terrecht bekannt. 2019 promovierte er an der 
Wirtschaftsuniversität Wien mit der Dissertation 
,,System und Prinzipien der gesetzlichen Vergü 
tungsansprüche des Urheberrechts" mit Aus 
zeichnung. Forschungsaufenthalte führten ihn an 
das Max-Planck-Institut für Innovation und Wett 
bewerb, München, sowie an die University of 
Hong Kong. Seit 2016 ist er am Zentrum für Gei 
stiges Eigentum, Medien- und Innovationsrecht 
der Donau-Universität Krems tätig und wird dem 
Zentrum auch weiterhin (teilzeit) verbunden blei 
ben. 

Eines der Ziele der Professur an der JKU sieht 
Homar darin, die immaterialgüterrechtliche For 
schung an der Schnittstelle zwischen Technik, 
Wirtschaft und Recht zu intensivieren. 

Tagungen des Arbeitskreises Urheberrecht 
und der ALAI-Landesgruppe Österreich 

Der Arbeitskreis Urheberrecht findet heuer am 
22. April 2021 als Online-Veranstaltung statt. Es 
sind zwei Blöcke am Vormittag von 9:30 bis 13:00 
Uhr und am Nachmittag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
zu je 90 Minuten mit einer halbstündigen Pause 
vorgesehen. 
Die Anschlussveranstaltung der österreichischen 
Landesgruppe der ALAI am 29. April 2021, eben 
falls online, widmet sich dem Urhebervertrags 
recht, wobei ein ähnlicher Zeitrahmen geplant ist 
(von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 17:30 
Uhr; die genaue Einteilung in Blöcke und Pausen 
wird noch bekannt gegeben). 
Anmeldungen können bis zum 31. März 2021 mit 
tels E-Mail an recht@akm.at erfolgen. 
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Kunst, Markt und Recht, 
4. Aufl. 
Berliner Bibliothek zum 
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Stefan Haupt, Band 7 

ISBN: 978-3-945939-17-8 
EUR 28,- 
MUR-Verlag Passau, 2019 
verlag@mur-verlag.de 
Shop: www.mur-verlag.de 

GERHARD PFENNIG 

Kunst, Markt und Recht 
Einführung in das Recht des Kunstschaffens und der 
Nutzung von Kunstwerken, 4. überarbeitete Auflage (2019) 
Der bewährte Leitfaden für den rechtssicheren Umgang mit Kunstwerken: 
Behandelt werden die urheberrechtlichen, steuerrechtlichen und zivil 
rechtlichen Fragen des Kunstschaffens, des Kunsthandels, der Kunstaus 
stellungen, insbesondere der Museen, der Kunstliteratur und des Kunst 
sammelns sowie des Vererbens von Kunst. 
Namensnennungsrecht des Künstlers . Was ist ein Originalj' » Reproduk 
tionen der Museen• Kunst am Bau- Verkäufe an Privatpersonen- Verer 
ben von Kunstwerken. Das sind einige der Stichworte, die in diesem Band 
behandelt werden. 
Prof. Dr. Pfennig kann als ehemaliges geschäftsführendes Vorstandsmit 
glied der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst auf eine langjährige Erfah 
rung im Umgang mit Künstlern und den Kunstverwertern sowie den 
Rechtsfragen des Kunstmarktes verweisen. 

Mil www.mur-verlag.de 
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